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Elterninformation zur Änderung der Ferienbetreuung im Hort 

Liebe Eltern, 

wir möchten Sie heute über eine wichtige Änderung in der Betreuungssatzung für 

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen der Stadt Markkleeberg in-

formieren. 

Am 14. Mai 2025 hat der Stadtrat eine überarbeitete Fassung der Satzung be-

schlossen. Konkret betrifft die Änderung den § 6 Absatz 6, der die Betreuung von 

Hortkindern während der Ferien regelte. In der bisherigen Praxis zeigte sich, dass 

die bestehende Regelung zu Unklarheiten und erhöhtem organisatorischem Auf-

wand führte. Zudem stand sie im Widerspruch zur Möglichkeit, die Betreuungszei-

ten zum Monatsende anzupassen. 

Aus diesem Grund wurde der § 6 Absatz 6 überarbeitet und durch eine praxis-

tauglichere und familienfreundlichere Regelung ersetzt. Die neue Fassung sieht 

folgende Änderungen vor: 

• Alle Hortkinder können an unterrichtsfreien Tagen (z. B. variable Ferientage 

oder pädagogische Tage) eine kostenfreie Mehrbetreuung über die vertrag-
lich vereinbarte Zeit hinaus in Anspruch nehmen. 

• Kinder mit einer vereinbarten Betreuungszeit ab 5 Stunden täglich erhalten 

auch in den Ferien an allen Tagen eine kostenfreie Mehrbetreuung. 
• Für Kinder mit einer vereinbarten täglichen Betreuungszeit von 3 Stunden, 

die in den Ferien an mehr als fünf Öffnungstagen über die vereinbarte 
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 An alle Eltern der Horte  

      

      

      

      

      

 

Ihr Zeichen:       
Ihre Nachricht:       
Unser Zeichen:       
Unsere Nachricht:       
Amt: Soziales und Bildung  

       

Ansprechpartner: Christian Funke  
E-Mail: christian.funke 
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Betreuungszeit betreut werden sollen, ist eine Betreuungszeit von 5 Stun-

den für den jeweiligen Ferienmonat zu vereinbaren. 
• Bei Ferien, die sich über zwei Monate erstrecken (z. B. Sommerferien), wird 

die Betreuungszeit in dem Monat erhöht, in dem die meisten Ferientage lie-
gen. 

• Die Mehrbetreuung kann nur innerhalb der regulären Öffnungszeiten der 

Einrichtung erfolgen. 
• Der Betreuungsbedarf ist spätestens vier Wochen im Voraus der Einrich-

tungsleitung mitzuteilen. 

Diese Neuregelung soll mehr Flexibilität und Klarheit für Familien und Einrichtun-

gen schaffen. Bei Fragen oder Unterstützungsbedarf steht Ihnen die Einrichtungs-

leitung gern zur Verfügung. 

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Mitwirkung. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. Christian Funke 

Leiter Amt für Soziales und Bildung 


